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Ist zwar das falsche Bundesland, aber vielleicht eine Orientierung?

Gerichtsurteil aus Niedersachsen:

Zitat

27Dass der Antragsteller in Folge des Unterrichtsausschlusses in gewissem Umfang
Nachteile hinsichtlich der Erarbeitung des Unterrichtsstoffes erleiden und
möglicherweise auch nicht zum vorgesehenen Termin an Klassenarbeiten teilnehmen
kann, hat er sich selbst zuzuschreiben. Diese Nachteile sind jedoch nicht von solchem
Gewicht, als dass sie die Maßnahme als unverhältnismäßig erscheinen lassen könnten,
zumal der Antragsteller versäumten Unterrichtsstoff mit Hilfe von Lehrkräften und
Mitschülern zu Hause nacharbeiten und ggf. versäumte Klassenarbeiten zu einem
späteren Zeitpunkt nachschreiben kann, was ihm seitens der Antragsgegnerin
allerdings ermöglicht werden muss.
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